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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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118 Einladung 39. Sitzung des Rates am Donnerstag, 
dem 07.06.2018 – 15:30 Uhr Ratssaal

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1 Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde 
gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen

2 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

3 Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der 
Bezirksvertretungen

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates 
und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT betr. „Ener-
getische Erneuerungsmaßnahmen bei der Straßenbe-
leuchtung und Unterführungen“

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Flächen für neue 
weiterführende Schulen ausweisen – Schulbaunot-
stand wirksam angehen“

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. und der Gruppe BUNT 
betreffend „Rückkehr zu den Leitlinien zur dezentralen 
Unterbringung“

3.1.4 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Task-Force-
Wohnen“

3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen 
gemäß § 37 Absatz 5 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

4.1 Anfrage der Gruppe BUNT betr. „Transparenz von 
 Beauftragungen externer Gutachten/Open Govern-
ment“

4.2 Anfrage der Fraktion Die Linke. betr. „Kostensteigerun-
gen bei Großprojekten“

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betr. „Einstellung von Ärzten 
aus Syrien und dem Nicht – EU Bereich an Kölner Klini-
ken“

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerin-
nen

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gemäß § 26 der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsrates 
gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen

6 Ortsrecht
6.1 Satzungen
6.1.1 Kinderfreundliches Köln – Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Köln
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6.2	 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnliches
6.3	 Ordnungsbehördliche Verordnungen
6.4	 Sonstige städtische Regelungen
7	 Unterrichtung des Rates über die von der Kämme-

rin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehrauf-
wendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für 
die Hj.2017 und 2018 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 
GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzungen 2016/2017 
bzw. 2018

8	 Überplanmäßige Aufwendungen
8.1	 Überplanmäßige Mehrauszahlung im Teilfinanzplan 

0111 – Sonstige Innere Verwaltung, Haushaltsjahr 2018
9	 Außerplanmäßige Aufwendungen
10	 Allgemeine Vorlagen
10.1	 Baubeschluss für die Herstellung einer Freitreppe an 

St. Maria im Kapitol und die Umgestaltung der Pipin-
straße sowie Freigabe von investiven Auszahlungser-
mächtigungen – hier: Finanzstelle 6601-1201-0-6612, 
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

10.2	 Weiterplanungsbeschluss Niehler Gürtel sowie Freiga-
be von investiven Auszahlungsermächtigungen im Teil-
finanzplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze,

10.3	 Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB): Beschaffung von 
niederflurigen Stadtbahnwagen

10.4	 Künftige Nutzung des „Kölner Filmhauses“ in der May-
bachstraße 111, 50670 Köln

	 Änderungsantrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/
Die Grünen

10.5	 Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fon-
dation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2018

10.6	 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die 
Spielzeit 2018/19

10.7	 Ausschreibung eines Mietvertrages für den Bezug ei-
nes Neubaus für Bühnenwerkstätten

10.8	 Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück 
Langenbergstr. o.Nr., 50765 Köln-Blumenberg  –  Pla-
nungsbeschluss

10.9	 Schulrechtliche Anpassung der Zügigkeit der Sekun-
darstufe II der Heinrich-Böll-Gesamtschule, Merian-
straße 11, 50765 Köln an die bestehende Aufnahmesi-
tuation

10.10	 Haushaltsplan-Entwurf 2019
	 Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel 

nach § 37 Abs. 3 GO NRW
10.11	 Verteilung von Restmitteln zur Förderung von Interkul-

turellen Zentren für das Jahr 2018 – Teil II
10.12	 Neubau eines Mehrfamilienhauses im öffentlich geför-

derten Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück 
Berliner Straße 219a, 51063 Köln-Mülheim – Planungs-
beschluss

10.13	 Umbau des Verwaltungsgebäudes an der Friedrich-
Naumann-Straße 2, 51149 Köln zu einer Unterkunft für 
Geflüchtete – Einstellung der weiteren Planungen

10.14	 Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 
6-fach Sporthalle für die Willy-Brandt-Gesamtschule 
Im Weidenbruch 214, 51061 Köln – Beschluss über 
Mehrausgaben gemäß § 13 Abs. 4 Satz 2 der Betriebs-
satzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 
Abs. 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW

10.15	 Ordnungsbehördliche Verordnung für 2018 über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen am 10.06.2018 im 
Stadtbezirk Nippes

11	 Bauleitpläne – Änderung des Flächennutzungsplanes

12	 Bauleitpläne – Anregungen/Satzungen
12.1	 Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungs-

beschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 
69460/07 

	 Arbeitstitel: Euroforum Nord in Köln-Mülheim, 1. Ände-
rung

12.2	 Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungsbe-
schluss betreffend den Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan-Entwurf 71455/01 

	 Arbeitstitel: Kasernenstraße in Köln-Kalk
13	 Bauleitpläne – Aufhebung von Bebauungs-/Durch-

führungs-/Fluchtlinienplänen
14	 Erlass von Veränderungssperren
15	 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sachen
16	 KAG-Satzungen – Erschließungsbeitragssatzungen
16.1	 264. Satzung über die Festlegungen gemäß § 8 der 

Satzung der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG 
NRW für straßenbauliche Maßnahmen

17	 Wahlen
17.1	 Antrag der Gruppe BUNT betr. „Umbesetzung von Aus-

schüssen“
17.2	 Neuwahl eines stimmberechtigten Mitglieds für den Ju-

gendhilfeausschuss der Stadt Köln
17.3	 Neuwahl eines stellvertretend beratenden Mitglieds für 

den Jugendhilfeausschuss der Stadt Köln
17.4	 Berufung eines sachkundigen Einwohners als ständi-

ges Mitglied mit beratender Stimme in den Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung

17.5	 Antrag zu TOP 17. der nächsten Ratssitzung – Aus-
schussumbesetzung

17.6	 Regionalverkehr Köln GmbH (RVK): Entsendung eines 
Aufsichtsratsmitglieds

18	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

19	 –

II. 	 Nichtöffentlicher Teil

20	 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

21	 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

22	 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

23	 Grundstücksangelegenheiten
23.1	 Ankauf eines Grundstücks in Köln-Poll zur Erweiterung 

der Förderschule ‚Auf dem Sandberg‘
24	 Allgemeine Vorlagen
25	 Wahlen
25.1	 Nachbenennung von Beisitzerinnen und Beisitzern bei 

Tätigkeitwerden der Einigungsstelle gem. § 67 Abs. 3 
LPVG NW

26	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

26.1	 Kliniken der Stadt Köln – weiteres Vorgehen (Dringlich-
keitsantrag AN/0507/2018)

Köln, den 25.05.2018

Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker
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119 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Kalk-Mülheimer Straße in Köln-Buchforst

Da der Bebauungsplan Nummer 70465/01 Kalk-Mülheimer 
Straße in Köln-Buchforst im Amtsblatt Nr. 7 vom 21.02.2018 
nicht wirksam bekanntgemacht worden ist, wird er erneut mit 
Rückwirkung zum 21.02.2018 bekannt gemacht.

Wegen eines Schreibfehlers, der bereits in der Beschlussvor-
lage des Rates betreffend den Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan-Entwurf 70465/01 im dritten Beschlusspunkt (Vor-
lagen-Nummer 3039/2017) vorlag, wurde im Amtsblatt Nr.  7 
vom 21.02.2018 die falsche Bebauungsplannummer abge-
druckt. Zudem wird eine unvollständige Plangebietsbeschrei-
bung korrigiert.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017  den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der Fassung des Ände-
rungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbin-
dung mit §  7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden 
Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 70465/01 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für das Ge-
biet nördlich der Karlsruher Straße und westlich der Kalk-Mül-
heimer Straße (Gemarkung Mülheim, Flur 2, Flurstücke 2051 
und 2909) einschließlich der ergänzten Verkehrsfläche der 
Karlsruher Straße (Gemarkung Mülheim, Flur 2, Teilfläche aus 
Flurstück 2631)
Arbeitstitel: Kalk-Mülheimer Straße in Köln-Buchforst

Der Bebauungsplan Nummer 70465/01  einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Sat-
zungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebau-
ungsplan Nummer 70465/01 rückwirkend zum 21.02.2018 in Kraft. 

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß §  215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§  39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 19. Mai 2018

Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker
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120 Widmung eines Teilstücks der Mielenforster Straße 
in Köln- Dellbrück

Die Widmung der Mielenforster Straße von Bensberger Markt-
weg bis Fellmühlenweg in Köln-Dellbrück (Gemarkung Thurn-
Strunden, Flur 69, Flurstücke 1767, 2684, 2693 und Teilstück 
aus Flurstück 2666) als Gemeindestraße ohne Benutzungsbe-
schränkung wird gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW 
(StrWG) verfügt.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 61, 

montags und donnerstags� von 8.00–16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00–18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00–12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, Amtsleiterin

121 Bekanntmachung 
Mitgliedschaft im Integrationsrat der Stadt Köln

Frau Jaklin Chatschadorian, Mitglied im Integrationsrat der 
Stadt Köln, hat durch Erklärung vom 04. Mai 2018 ihr Mandat 
im Integrationsrat der Stadt Köln niedergelegt.

Als Nachfolger wurde gemäß §  18 Abs. 3 der Wahlordnung 
für die Wahl des Integrationsrates in Verbindung mit § 45 des 
Kommunalwahlgesetzes 

Herr
Ibrahim Alici
*1966 in Adiyaman
Kfz-Sachverständiger
Wezelostr. 28
50765 Köln

festgestellt und als Mitglied des Integrationsrates der Stadt 
Köln für die Wahlperiode 2014/2020 berufen.

Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, über den die Wahllei-
terin entscheidet.

Köln, 19.05.2018	 Henriette Reker
	� Oberbürgermeisterin und 

Wahlleiterin 

122 Bekanntmachung über die Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn am 12. Juni 2018

Am Dienstag, dem 12. Juni 2018 um 18:00 Uhr findet im Saal 
Friedensplatz (5. Obergeschoss) der Sparkasse KölnBonn, 
Friedensplatz 1, 53111 Bonn, eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn statt.

Tagesordnung

A.	 Öffentliche Sitzung:

	 1.	� Begrüßung, Informationen zum Sitzungsablauf, 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung über die  
Behandlung der Tagesordnungspunkte in öffentlicher 
oder in nicht-öffentlicher Sitzung sowie Anerkennung 
der Tagesordnung

	 2.	� Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 12. Dezem-
ber 2017

	 3.	� Nachwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der 
Sparkasse KölnBonn

	 4.	� Nachwahl zweier stellvertretender Mitglieder des 
Verwaltungsrates der Sparkasse KölnBonn

	 5.	� Wahl des Hauptverwaltungsbeamten nach § 11 Ab-
satz 3 SpkG NRW (Beanstandungsbeamter, sofern 
die Sitzung nicht von einem Hauptverwaltungsbeam-
ten geleitet wird) sowie der Stellvertreterin

	 6.	� Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes der Sparkasse KölnBonn für das Geschäftsjahr 
2017 an die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn sowie Beschlussfas-
sung der Zweckverbandsversammlung über die Ent-
lastung der Organe der Sparkasse KölnBonn

	 7.	� Beschlussfassung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn auf Vorschlag 
des Verwaltungsrates der Sparkasse KölnBonn über 
die Verwendung des Jahresüberschusses des Ge-
schäftsjahres 2017 der Sparkasse KölnBonn 

	 8.	 Mitteilungen und Anfragen
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B.	 Nicht-öffentliche Sitzung

	 9.	� Genehmigung der Niederschrift über die nicht-öffent-
liche Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 
12. Dezember 2017

	
	 10.	 Verschiedenes

Zweckverband Sparkasse KölnBonn

Bonn, den 23. Mai 2018

gez. Guido Déus	� gez. Henriette Reker
Vorsitzender der	 Vorsteherin des
Verbandsversammlung	 Zweckverbandes

123 Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Krankentransport 
Öffentliche Ausschreibung – Offenes Verfahren

Öffentlicher Auftraggeber: Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Neufelder Straße 34
51067 Köln, Deutschland

Verfahrens−/Vertragsart: Offenes Verfahren (EU)

Vorgaben des Tariftreue− und Vergabegesetzes Nordrhein−
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue− und Vergabegesetz Nordrhein−Westfalen 
TVgG NRW) vom 22.03.2018 (TVgG), den Verfahrensbestim-
mungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) und der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge (VgV) vom 12.04.2016 sowie den hierzu im Amtsblatt 
der Europäischen Union bekannt gemachten Bedingungen zu 
vergeben. Wird in der Bekanntmachung auf die Vergabeunter-
lagen verwiesen, so gelten zusätzlich die Bedingungen in den 
Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags 
Gegenstand der Bekanntmahung: Krankentransport

Ort der Ausführung:
Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Str. 34, 51067 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags: Krankentransport
Ausgeschrieben werden Sitzend− und Liegendtransporte 
per Krankentransportwagen zwischen den Betriebsteilen 
der Kliniken der Stadt Köln gGmbH (Krankenhaus Mer-
heim, Krankenhaus Holweide und dem Kinderkrankenhaus 
Amsterdamer Straße) sowie zu Gesundheitseinrichtungen 
im Stadtgebiet für die der Auftraggeber Kostenträger ist.

Ort der Leistungserbringung: 51067 Köln

Aufteilung in Lose:

Beginn und Ende der Maßnahme: Von: 01.09.2018 Bis: 
31.08.2020
Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH schreiben zum 
01.09.2018 die Durchführung von Krankentransportfahrten 
für den Zeitraum von 2 Jahr mit einer zweimaligen Option 
zur Verlängerung um 1 Jahr.
Der maximale Auftragszeitraum ist somit 01.09.2018 bis 
31.08.2022

Voraussetzungen des Auftrags Geforderte Kautionen und 
Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.

Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzu-
legenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beur-
teilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters benötigt:
Kopie der Genehmigung der Kreisordnungsbehörde (mindes-
tens noch 1 Jahr gültig)
Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Berufsgenossen-
schaft
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage 
der aktuellen Police mit Angabe der Deckungssummen (Kopie):
Für Personen− und Sachschäden mind. 5.000.000 EUR pro 
Versicherungsfall
Vermögensschäden mind. 500.000 EUR pro Versicherungsfall
Tätigkeitsschäden inkl. Verwahrung mind. 750.000 EUR pro 
Versicherungsfall
Umweltstörungen mind. 500.000 EUR pro Versicherungsfall

Referenzen aus den letzten 3 Geschäftsjahren (Auftragswert, 
Leistungszeitraum, Beschreibung der erbrachten/zu erbrin-
genden Leistung, Name des Auftraggebers, Anschrift und An-
sprechperson beim Auftraggeber mit Kontaktdaten)
Eigenerklärungen über laufenden oder abgeschlossenen Ord-
nungswidrigkeitsverfahren, insbesondere wegen Verstößen im 
Sinne des § 28 RettG NRW u. a. in den letzten 5 Jahren,
Umsatznachweis der letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahre (siehe Anlage 1)
Anzahl der Beschäftigen der letzten drei Geschäftsjahre (siehe 
Anlage 1)
Eigenerklärung nach der Vergabe− und Vertragsordnung für 
Leistungen (siehe Anlage 2)

Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis

Ausgabe der Unterlagen:
Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-
gung unter: 
https://www.kliniken-koeln.de/Ausschreibungen___Auft-
raege.htm

Angebote und Teilnahmeanträge sind enzureichen elekt-
ronisch via: https://bieter.ehealth-evergabe.de/portal/

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Un-
terlagen: 15.06.2018 23:59
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Frist zum Stellen von Bieterfragen: 15.06.2018 23:59

Frist für die Einreichung der Angebote/: 26.06.2018 
14:00:00

Bindefrist: 31.08.2018
Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Kliniken der Stadt 
Köln gGmbH Innenrevision/S 4
Neufelder Straße 34, 51067 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt:
Bieterfragen müssen über das Fragen−/Antwortenforum das 
Ausschreibungsportals gestellt werden. Fragen auf anderen 
Kommunikationswegen, wie telefonisch, schriftlich oder E−
Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Nachprüfungsstelle:
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Köln, Zeughausstr. 
2–10, D−50667 Köln

124 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Aneta Sadowska

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
23.05.18, 23.05.18, 22.0642546.0083.5.21333000

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 321, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Aneta Sadowska HS: Rothenburger Str. 19, 51103 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Deising

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Chunshan Zhang

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.05.18, 22.1109787.0007.8.21326509

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 118, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Chunshan Zhang HS: Eifelwall 42, 50674 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.05.2018 
Im Auftrag
gez. Klein

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Fabio Goncalves Cabral

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 23.05.2018, 22.1021991.0005.5.21326509

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 118, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Fabio Goncalves Cabral HS: Ostlandstr. 52, 50858 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Klein
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Ferdinand Hubert und  
Brigitte Möckershoff

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.05.2018, 22.354689.0080.

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 212, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ferdinand Hubert und Brigitte Möckershoff HS: Iversheimer 
Str. 54A, 53894 Mechernich 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.05.2018 
Im Auftrag
gez. Hutter

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Gerda Poremba

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 22.05.2018, 22.0349875.0015.6.21325808

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Gerda Poremba HS: Stammheimer Ring 23, 51061 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.05.2018 
Im Auftrag
gez. Schubert

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Helmut Wiegratz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.05.2018, 22.0563540.0045.2.21321005

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 210a, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Helmut Wiegratz HS: Biegerstr. 24, 51063 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.05.2018 
Im Auftrag
gez. Heilinger

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Henning Karl Dörries

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 23.5.2018, 22.0086161.0112.3.21325501

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 323, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Henning Karl Dörries HS: An der Bottmühle 13, 50678 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Schnitzler
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Ilona Grzybowska

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung und Zahlungsaufforderung, 23.05.2018, 
22.0524579.0030.0.21331608

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 320, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ilona Grzybowska HS: Wacholderweg 6, 53757 Sankt Augustin 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Strehl

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Iren Botos

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 22.05.2018, 22.0632048.0031.3.21328505

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Iren Botos HS: Kempener Str. 92, 50733 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.05.2018 
Im Auftrag
gez. Diefenthal

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Manuela Wienand-Weinert

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 23.05.2018, 22.0107184.0053.6.21333000

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 321, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Manuela Wienand-Weinert HS: Würzburger Str. 28, 51103 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Deising

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Marc Aaron Levinson

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 22.05.2018, 22.0663369.0008.3.21328505

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Marc Aaron Levinson HS: Untere Augartenstr. 16, 74834 Elztal 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.05.2018 
Im Auftrag
gez. Diefenthal 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Maria Cabrera Rodriguez

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.05.2018, 22.0966694.0005.4.

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 119, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Maria Cabrera Rodriguez HS: Luxemburger Str. 238, 50937 
Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.05.2018 
Im Auftrag
gez. Schorr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Merlin Goß

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.05.2018, 22.1085690.0014.8

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 119, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Merlin Goß HS: Rhöndorfer Str. 8, 50939 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.05.2018 
Im Auftrag
gez. Schorr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Rene Wabnik

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 23.5.2018, 22.0623851.0042.821325501

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 323, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Rene Wabnik HS: Severinswall 28, 50678 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Schnitzler 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Serife Eren

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.05.2018, 22.0814743.0011.1.21333000

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 321, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Serife Eren HS: Dinkelsbühler Str. 6, 51103 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.05.2018 
Im Auftrag
gez. Deising
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Simon Klaus Wiesner

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung und Zahlungsaufforderung, 23.05.2018, 
22.0656136.0050.7.21331608

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 320, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Simon Klaus Wiesner HS: Hangweg 53, 53757 Sankt Augustin 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018 
Im Auftrag
gez. Strehl 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Svenja Bungarten

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.04.2018, 22.0709232.0038.6.21325808

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Svenja Bungarten HS: Ricarda-Huch-Str. 20, 51061 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.05.2018 
Im Auftrag
gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
(Benachrichtigung Herr Umut Dal)

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheide über Gwerbesteuer-und Zinsen 2012 bis 2014 und 
Gewerbesteuermessbescheide 2012 bis 2014 24.05.2018
212/11 – 206.243.348.102

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin
Steueramt
Gewerbesteuer, Zimmer 634a
Stadthaus Chorweiler
Athener Ring 4
50765 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr
UImut Dal
Oranienstr. 129
51103

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 25.05.2018
Im Auftrag 
Gez. Rademacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Herr Mohamed Amine ZAZOUNI, 
*18.03.1998 – Alias: Mohamed, Hamza, *18.03.2000

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Abschiebungsandrohung, 23.05.2018, 
333-112-KIVEK

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement (333-112), Dillenburger Str.  56–
66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Mohamed Amine ZAZOUNI

Das Dokument gilt nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018
Im Auftrag
gez. Schmitz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW -LZG NRW-
Benachrichtigung Daviti Toriashvili, *28.03.1980

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur beabsichtigten Ausweisungsverfügung, 
23.05.2018, 333-101 Zer

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kom-
munales Rückkehrmanagement, Zimmer 0C28, Dillenburger 
Str. 56–66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Daviti Toriashvili, 16 . Distrikt 8/70, Rustavi, Georgien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Herr Anass TOURABI, *28.05.1999

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Abschiebungsandrohung, 23.05.2018, 
333-112-KIVEK

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement (333-112), Dillenburger Str.  56–
66, 51105 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Anass TOURABI

Das Dokument gilt nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018
Im Auftrag
gez. Schmitz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Naranmunkh BUMBAA

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung/Abschiebungsandrohung,  
AZ. 333-121 HG

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 333-121 
Kommunales Rückkehrmanagement, Außendienst und Doku-
mente, Dillenburger Straße 56–66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 25.05.2018
Im Auftrag  
Gez. Gürler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Daniel NEGRU

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Ausweisung aus dem Bundesgebiet, 
25.05.2018, 333-101 Ham

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kom-
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munales Rückkehrmanagement, Zimmer 0C28, Dillenburger 
Str. 56–66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Daniel NEGRU, o.f.W., Geb. am 16.08.1996 in der Republik 
Moldau, Moldauischer Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 25.05.2018
Im Auftrag
gez. Hammermann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Vilotta, Antonio

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 22.05.2018, 501/112-08.018775

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 310, Be-
zirksrathaus Kalk, Kalker Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 24.05.2018
Im Auftrag  
gez Schwartz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Drndar, Ekrem

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung vom 23.05.2018, AZ 07 054175

Behörde, für die zugestellt wird:

Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Unterhaltsheranziehung, Kalker Hauptstr. 247–273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 23.05.2018
Im Auftrag
gez. Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Lungu, Eusebiu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 25.05.2018, 501/112-08.34200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 310, Be-
zirksrathaus Kalk, Kalker Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 25.05.2018
Im Auftrag  
Schwartz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Karsznia, Fabian

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 22.05.2018, 501/112-08.034849

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 310, Be-
zirksrathaus Kalk, Kalker Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
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Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 24.05.2018
Im Auftrag  
gez. Schwartz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Rutayijana, Fred

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 24.05.2018, 501/112-08.034258

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 310, Be-
zirksrathaus Kalk, Kalker Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 24.05.2018
Im Auftrag
gez. Schwartz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Erdzhan Hasan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtli-
chen Bedarfs – Bescheid vom 4.05.2018, Aktenzeichen 
1503153530742

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.05.2018
Im Auftrag  
gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Hans-Peter Gries

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Leistungsversagung, Aktenzeichen 1503153530698

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.05.2018
Im Auftrag
gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Hristo Gaytandzhiev

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Leistungsversagung, Aktenzeichen 1503153530701

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
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Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.05.2018
Im Auftrag  
gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Vaclav Maricek

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs (Erinnerung)
Aktenzeichen 503/1/5151/0605

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.05.2018
Im Auftrag  
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Vlastimil Gorgosz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Leistungsversagung, Aktenzeichen 1503153530715 und 
1503150500907

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-

hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.05.2018
Im Auftrag  
gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Marcel Kribben

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Verfügung über Einziehung eines Graupapageis, 23.05.2018, 
Az: 571/212 Krib

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, die Oberbürgermeisterin, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzamt, Untere Naturschutzbehörde, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
Büro 08 F 52, Dienstag–Freitags: 09.00–12.00 und 14.00–
15.00 Uhr

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Marcel Kribben, Nördlinger Straße 3, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.05.2018
Im Auftrag  
gez. Feldmann
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

04.06.2018
(Montag)

Verkehrsausschuss
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer Saal (Raum 1.18)
12.30 Uhr

•	 Finanzausschuss
•	 Betriebsausschuss
Veranstaltungszentrum Köln

Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum B 121)
14.30 Uhr

05.06.2018
(Dienstag)

Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben,  
Schwule und Transgender
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal (Raum A 119)
17.00–19.00 Uhr

07.06.2018
(Donnerstag

RATSSITZUNG
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
15.30 Uhr

04.06.2018
(Montag)

Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Hauptstraße 85, Raum 119, 50996 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertetung Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld
Venloer Straße 419-421, Raum 116,
50825 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim, 
Wiener Platz 2a, VHS-Saal, 51065 Köln
17.00 Uhr

Veedelbeirat Lindweiler
Lino-Club, Unnauer Weg 96a, 50767 Köln
17.30 Uhr

05.06.2018
(Dienstag)

Beirat Porz Mitte
Bezirksrathaus Porz
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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